












Anlage 2 zum BMVI-ARS Nr. 20/2019 vom 24.09.2019  Wesentliche Änderungen in den für den Straßen- und Brückenbau (Tiefbau) relevanten ATV der VOB/C, Ausgabe September 2019  Allgemeines: - Im Rahmen der Fortschreibung der VOB/C, Ausgabe September 2019 wurden 6 ATV fachtechnisch und 20 redaktionell für den Tiefbaubereich überarbeitet. - Die redaktionellen Überarbeitungen erfolgten insbesondere wegen der Fortschreibung der Normenverweise und der Aktualisierung des Ausgabestandes. Weiterhin wurden für einen Teil dieser ATV die Abrechnungsregeln im Abschnitt 5 aktualisiert. - Alle ATV (auch die fachtechnisch bzw. inhaltlich nicht überarbeiteten) haben einen einheitlichen Ausgabestand September 2019 erhalten.  Bei den fachtechnisch überarbeiteten ATV handelt es sich um: - ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, - ATV DIN 18305 „Wasserhaltungsarbeiten“, - ATV DIN 18318 „Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen“, - ATV DIN 18322 „Kabelleitungstiefbauarbeiten“, - ATV DIN 18325 „Gleisbauarbeiten“ und - ATV DIN 18336 „Abdichtungsarbeiten“.  Zu den Modifikationen in den fachtechnisch überarbeiteten ATV:  ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ - Aufnahme von Angaben zum SiGe-Plan, der Baustellenverordnung und Leistungen zur Unfallverhütung in den Katalog des Abschnitts 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ - Redaktionelle Überarbeitungen  ATV DIN 18305 „Wasserhaltungsarbeiten“ - Aktualisierung normativer Verweisungen - Einführung kombinierter Abrechnungseinheiten (z. B. Sth, Std, StWo) in Abschnitt 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ - Differenzierung in Abschnitt 0 hinsichtlich offener und geschlossener Wasserhaltung - Klarstellung in Abschnitt 1 „Geltungsbereich“, dass die Regelungen dieser ATV ausschließlich für das vorübergehende Absenken von Grundwasser gelten - Neue Untergliederung des Abschnitts 3 „Ausführung“ in: 3.1 Allgemeines 3.2 Vorhalten, Betreiben, Kontrolle 3.3 Wasserhaltungsanlage 3.4 Dokumentation 3.5 Änderung des Absenkziels 3.6 Rückbau der Wasserhaltungsanlage - Einfügung zusätzlicher Nebenleistungen in Abschnitt 4 „Nebenleistungen, Besondere Leistungen“ - In Abschnitt 5 „Abrechnung“ Einfügung von Übermessungsregelungen in Ziffer 5.3 für Rohrverbindungen, Formstücke und Armaturen  ATV DIN 18318 „Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen“ - Aktualisierung normativer Verweisungen - Grundlegende Überarbeitung des Abschnitts 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ 



Anlage 2 zum BMVI-ARS Nr. 20/2019 vom 24.09.2019  - Klarstellung in Abschnitt 1 „Geltungsbereich“, dass die Regelungen dieser ATV nicht für das Einbauen, Verlegen und Versetzen von Naturwerksteinen und Betonwerksteinen auf wasserundurchlässiger Unterlage oberhalb von Decken und Bauwerken auf Mörtelbettung im Dick- oder Dünnbettbettverfahren, Bettung auf Dränmatten oder auf Stelzlagern, gelten - Erstmalige Aufnahme von möglichen Bedenken gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B in Abschnitt 3.1.2 - Neue Unterabschnitte 3.2 „Ungebundene Pflasterdecken und Plattenbeläge“ und 3.3 „Gebundene Pflasterdecken und Plattenbeläge“ - Neuer Unterabschnitt 3.4 „Begrünbare Pflasterdecken und Plattenbeläge“ - Einfügung zusätzlicher Nebenleistungen in Abschnitt 4 „Nebenleistungen, Besondere Leistungen“ (z. B. Schutz von Bau- und Anlagenteilen vor Verschmutzung Nachbehandlung und Eigenüberwachungsprüfungen) - Strukturelle Überarbeitung der Übermessungsregelungen in Abschnitt 5.3  ATV DIN 18322 „Kabelleitungstiefbauarbeiten“ - Aktualisierung normativer Verweisungen - Einführung kombinierter Abrechnungseinheiten (z. B. md, mWo, mMt) in Abschnitt 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ - Überarbeitung des Abschnitts 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ (z. B. Berücksichtigung des Einlegens von Zughilfen, Protokollierung des Eiblasvorgangs) - Neudefinierung des Geltungsbereichs (Geltung auch für das Verlegen von Schutzrohren, Mikrorohren und Mikrorohrverbänden) - In 3.5 Berücksichtigung von Schutzrohren und Kabelkanalanlagen sowie Regelungen zum Einblasen von Kabeln, Mikrorohren und Mikrorohrverbänden - Ausweitung des Katalogs der Besonderen Leistungen (Abschnitt 4.2)  ATV DIN 18325 „Gleisbauarbeiten“ - Aktualisierung normativer Verweisungen - Überarbeitung des Abschnitts 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ - Regelung in Abschnitt 2 „Stoffe und Bauteile“, dass ausgebaute Stoffe und Bauteile nicht in das Eigentum des Auftragnehmers übergehen - Diverse inhaltliche Änderungen in Abschnitt 3 (z. B. dass Schweiß- und Sicherungs-arbeiten nicht ohne Überwachung durch den Auftraggeber ausgeführt werden dürfen) - Abnahmemessung nach der Weichenmontage und das Gestellen der Fachbauleitung Spannungsausgleich sind nunmehr Nebenleistungen  ATV DIN 18336 „Abdichtungsarbeiten“ - Aktualisierung normativer Verweisungen - Einführung kombinierter Abrechnungseinheiten (z. B. m2d, m2Wo, m2Mt) in Abschnitt 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ für Positionen für das Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen, Kontrolle und Wartung von Schutzmaßnahmen sowie Trocknung - Grundlegende Überarbeitung des Abschnitts 0 „Hinweise für das Aufstellen der Leistungs-beschreibung“ - Inhaltliche und redaktionelle Überarbeitung des Geltungsbereichs. Die Abdichtung von Fahrbahntafeln von Brücken, die zu öffentlichen Straßen gehören, bleibt weiterhin ausgenommen - Neue Untergliederung des Abschnitts 3 „Ausführung“ in: 3.1 Allgemeines 3.2 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen 3.3 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton 3.4 Abdichtung von erdberührten Bauteilen 3.5 Abdichtung von Innenräumen 



Anlage 2 zum BMVI-ARS Nr. 20/2019 vom 24.09.2019  3.6 Abdichtung von Behältern und Becken 3.7 Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile - Einfügung zusätzlicher Nebenleistungen in Abschnitt 4 „Nebenleistungen, Besondere Leistungen“ (z. B. Schutz von Bau- und Anlagenteilen VOR Verunreinigungen und Ausgleichen von Höhenunterschieden bei der Aufstellung von Gerüsten bis 40 cm) - Ausweitung des Katalogs der Besonderen Leistungen (Abschnitt 4.2) - Ausweitung des Katalogs der Einzelregelungen bei der Abrechnung (Abschnitt 5.4) 


